
2 BAG-Entscheidung vom 
17.06.2015: 
Rechtsmissbrauchseinwand 
gegenüber Versorgungs-
verlangen bei schwerer 
Pflichtverletzung des Arbeit-
nehmers

Pflichtverletzungen des Arbeitnehmers berech-
tigen den Arbeitgeber nur dann zur Verweige-
rung von Versorgungsleistungen, wenn die Be-
rufung des Versorgungsberechtigten auf die
Versorgungszusage rechtsmissbräuchlich (§
242 BGB) ist. Der Arbeitgeber kann sich mittels
eines Widerrufsvorbehalts nicht unter leichte-
ren Voraussetzungen von der erteilten Versor-
gungszusage befreien, als dies nach den allge-
meinen Grundsätzen des Rechtsmissbrauchs
gemäß § 242 BGB möglich ist. Deshalb ist ein
vertraglicher Widerrufsvorbehalt regelmäßig nur
als deklaratorischer Hinweis auf den Rechts-
missbrauchseinwand zu verstehen (BAG vom
17.06.2014 - 3 AZR 412/13 -, BeckRS 2014,
72449).

3 BAG-Entscheidung vom 
30.09.2014: Anhebung der 
festen Altersgrenze für 
Frauen vom 60. auf das 65. 
Lebensjahr in der betrieb-
lichen Altersversorgung

Der mit der Anhebung der festen Altersgrenze
für Frauen auf die für Männer bereits zuvor gel-
tende Altersgrenze von 65 Lebensjahren ver-
bundene Eingriff in die künftigen, dienstzeitab-
hängigen Zuwächse der Versorgungsanwart-
schaft ist durch sachlich-proportionale Gründe
gerechtfertigt. Durch die Vereinheitlichung der
Altersgrenzen wurde die Entgeltgleichheit von
Mann und Frau nach dem – zum Zeitpunkt der
Anhebung der Altersgrenze maßgeblichen –
Art. 119 EWG-Vertrag verwirklicht (BAG vom
30.09.2014 – 3 AZR 99/12 -, BeckRS 2015,
65715). Mit der Anhebung der festen Alters-
grenze für Frauen auf das 65. Lebensjahr wurde
erstmals auch für diese die Möglichkeit eröff-
net, die betriebliche Altersrente nach § 6 Be-
trAVG vorgezogen in Anspruch zu nehmen. Auf
die durch die vorgezogene Inanspruchnahme
der Betriebsrente verursachte Verschiebung des
in der Versorgungszusage festgelegten Verhält-
nisses von Leistung und Gegenleistung durfte
mit der Einführung eines versicherungsmathe-
matischen Abschlags auch für Frauen reagiert
werden. Die Regeln für die Berechnung der
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Rechtsprechung

1 BAG-Entscheidung vom
10.02.2015: Betriebsrenten-
anpassung – Wirtschaftliche 
Lage des Versorgungsschuld-
ners

Bei der Anpassungsprüfung und -entscheidung
nach § 16 I und II BetrAVG hat der Arbeitgeber
insbesondere die Belange des Versorgungsemp-
fängers und seine eigene wirtschaftliche Lage zu
berücksichtigen. Lässt seine wirtschaftliche Lage
eine Anpassung der Betriebsrenten nicht zu, ist
der Versorgungsschuldner zur Anpassung nicht
verpflichtet (BAG vom 10.02.2015 - 3 AZR 37/14
-, BeckRS 2015, 67831). Die wirtschaftliche Lage
des Arbeitgebers rechtfertigt die Ablehnung der
Betriebsrentenanpassung insoweit, als das Un-
ternehmen dadurch übermäßig belastet und
seine Wettbewerbsfähigkeit gefährdet würde. Die
Wettbewerbsfähigkeit wird gefährdet, wenn
keine angemessene Eigenkapitalverzinsung er-
wirtschaftet wird oder wenn das Unternehmen
nicht mehr über genügend Eigenkapital verfügt.
Darf der Arbeitgeber annehmen, dass er in der
Zeit bis zum nächsten Anpassungsstichtag ent-
weder keine angemessene Eigenkapitalverzin-
sung erwirtschaftet oder dass er wegen nicht hin-
reichender Eigenkapitalausstattung nicht genü-
gend belastbar sein wird, darf er eine Anpassung
der Betriebsrenten ablehnen. Maßgeblich ist die
tatsächliche wirtschaftliche Lage des Versor-
gungsschuldners und nicht eine fiktive, die be-
stehen würde, wenn unternehmerische Entschei-
dungen anders getroffen worden wären. Erträge,
die der Versorgungsschuldner auf Grund einer
mit der Muttergesellschaft getroffenen Verrech-
nungspreisabrede erzielt, sind bei der Bestim-
mung seiner wirtschaftlichen Lage daher zu be-
rücksichtigen. Die wirtschaftliche Lage des Ar-
beitgebers wird durch dessen Ertragskraft im
Ganzen geprägt. Deshalb sagt ein Arbeitsplatz-
abbau für sich betrachtet nichts über die wirt-
schaftliche Leistungsfähigkeit des Versorgungs-
schuldners aus. Der Arbeitgeber kann demzu-
folge eine Anpassung der Betriebsrenten nicht
allein mit der Begründung ablehnen, eine Ver-
pflichtung zur Betriebsrentenanpassung hätte
einen Stellenabbau zur Folge.
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1 Neues BMF-Schreiben vom 01.06.2015:
Einkommensteuerrechtliche Behandlung
von Vorsorgeaufwendungen und Alters-
bezügen; Besteuerung der Versorgungs-
bezüge internationaler und europäischer
Organisationen

2 Kommentar „Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung“ 



Rechtsanwendung

1 Neues BMF-Schreiben vom
01.06.2015: Einkommensteu-
errechtliche Behandlung von 
Vorsorgeaufwendungen und 
Altersbezügen; Besteuerung 
der Versorgungsbezüge inter-
nationaler und europäischer 
Organisationen

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbe-
hörden der Länder wird Randziffer 168 des 
BMF-Schreibens vom 19. August 2013 (BStBl I
Seite 1087), geändert durch das BMF Schreiben
vom 10. Januar 2014 (BStBl I Seite 70) und das
BMF-Schreiben vom 10. April 2015 (BStBl I
Seite 256), neu gefasst.

Das genannte BMF-Schreiben ist abrufbar unter
www.kenston-pension.de/index.php/rechtsser-
vice/bmf-schreiben. Zur Klärung Ihrer diesbe-
züglichen Fragestellungen steht Ihnen die Ken-
ston Pension GmbH sehr gerne zur Verfügung.

5 FG München - Entscheidung
vom 25.06.2013: 
Besteuerung von Rentenbe-
zügen nach der sog.
Öffnungsklausel; Aktienüber-
tragung bei Spin-off als 
steuerpflichtige Kapital-
erträge; Freibetrag bei 
Veräußerung mehrerer 
Mitunternehmeranteile

Weist der Steuerpflichtige nach, dass er min-
destens zehn Jahre Rentenbeiträge in Höhe
eines Betrags oberhalb des Höchstbeitrags zur
gesetzlichen Rentenversicherung geleistet hat,
kann er eine Rentenbesteuerung gemäß der
Öffnungsklausel des § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a
Doppelbuchst. bb EStG wählen. (FG München
vom 25.06.2013 - 15 K 3015/10 -, BeckRS
2014, 95088). Erfolgt im Rahmen eines Spin-
off eine Übertragung von Aktien durch die Kör-
perschaft auf ihre Anteilseigner, ist diese als
steuerpflichtige Sachausschüttung zu werten,
wenn der Steuerpflichtige nicht nachweist, dass
der Aktienübertragung eine Kapitalrückzahlung
zugrunde lag. Der Steuerpflichtige kann den
Freibetrag nach § 16 Abs. 4 EStG auch dann
nur einmal in Anspruch nehmen, wenn er an
mehreren Personengesellschaften als Mitun-
ternehmer beteiligt ist und diese Beteiligungen
veräußert.

6 BFH-Entscheidung vom
18.12.2014: Keine erweiterte 
Kürzung für zu einem Vermö-
gensstock des Gesellschaf-
ters zur Bedeckung der 
Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung gehörenden 
Grundbesitz einer gewerb-
lich geprägten Personen-
gesellschaft

Grundbesitz einer gewerblich geprägten Per-
sonengesellschaft dient iSd § 9 Nr. 1 S. 5
GewStG auch dann dem Gewerbebetrieb des
an der Gesellschaft beteiligten Lebensversiche-
rungsunternehmens, wenn es die Anteile an
der Personengesellschaft in einen Vermögens-
stock eingestellt hat, der die Bedeckung der
noch nicht garantierten Rückstellungen für Bei-
tragsrückerstattungen sicherstellen soll. (BFH
vom 18.12.2014 – IV R 50/11 -, BeckRS 2015,
94754).

nach § 6 BetrAVG von Frauen vorgezogen in
Anspruch genommenen Betriebsrente konnten
daher in den Grenzen der Billigkeit neu gestal-
tet werden. § 2 I BetrAVG verstößt nicht gegen
das unionsrechtliche Verbot der Diskriminierung
wegen des Alters, wie es nunmehr in Art. 21 I
der Charta der Grundrechte der Europäischen
Union niedergelegt und in den Regelungen
nach Art. 1, 2 und Art. 6 I der RL 2000/78/EG
des Rates vom 27.11.2000 zur Festlegung
eines allgemeinen Rahmens für die Verwirkli-
chung der Gleichbehandlung in Beschäftigung
und Beruf konkretisiert ist.

4 BFH-Entscheidung vom 
26.11.2014: 
Kapitalabfindung einer 
Altersrente von einer 
schweizerischen Pensions-
kasse an einen Grenzgänger
ab 2005

Kapitalabfindungen schweizerischer privater
Pensionskassen für eine Altersrente, die auf
dem sog Obligatorium beruhen, sind im An-
wendungsbereich des AltEinKG als andere Lei-
stungen nach § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Doppel-
buchst. aa EStG steuerbar. Sie sind gemäß § 3
Nr. 3 EStG in der bis 2006 geltenden Fassung
steuerfrei, wenn ein Rentenanspruch abgefun-
den wird, der dem Steuerpflichtigen nach Errei-
chen der Altersgrenze für eine vorzeitige Pen-
sionierung zusteht. (BFH vom 26.11.2014 - VIII
R 38/10, BeckRS 2015, 94986). Kapitalabfin-
dungen schweizerischer privater Pensionskas-
sen für eine Altersrente, die auf dem sog Über-
obligatorium beruhen, sind im Anwendungsbe-
reich des  AltEinkG regelmäßig keine anderen
Leistungen aus einer gesetzlichen Rentenversi-
cherung gemäß § 22 Nr. 1 S. 3 Buchst. a Dop-
pelbuchst. aa EStG, sondern hinsichtlich ihrer
Steuerbarkeit eigenständig zu beurteilen. Sie
sind nach § 20 Abs. 1 Nr. 6 S. 2 iVm § 10 Abs.
1 Nr. 2 Buchst. b Doppelbuchst. cc EStG in der
am 31.12.2004 geltenden Fassung steuerfrei,
wenn sie dem Typus nach als Kapitalleistung
aus einer Rentenversicherung mit Kapitalwahl-
recht einzuordnen sind und der Steuerpflichtige
der Pensionskasse mindestens zwölf Jahre an-
gehört hat.
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2 Neuer Standardkommentar
zur betrieblichen Altersver-
sorgung –
Gesamtdarstellung zu allen
Bereichen der bAV
Uckermann / Fuhrmanns / Ostermayer 

/ Doetsch

Das Recht der betrieblichen
Altersversorgung

Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozi-
alversicherungsrecht – Kommentar.
Buch. In Leinen C.H.BECK 
ISBN 978-3-406-63193-1
Erschienen November 2013

Zum Werk
Die betriebliche Altersversorgung als zweite
Säule der Alterssicherung hat in den vergange-
nen Jahren eine deutliche Stärkung erfahren.
Die Zahl der versorgungsberechtigten Arbeit-
nehmer hat sich weiter erhöht, die Zahl der An-
gebote hat sich deutlich vermehrt und die Be-
urteilung aller einschlägigen Rechtsfragen ist
immer komplexer geworden. Im Zusammenspiel
von Zivil-, Arbeits-, Steuer-, Bilanz- und Sozial-
versicherungsrecht it die Haftungsgefahr stän-
dig gewachsen. Hier gibt das Werk Orientierung
und Antwort auf alle Fragen.

Neben der Kommentierung des BetrAVG, die
den Schwerpunkt des Werkes bildet, werden in
systematischen Darstellungen die Durchfüh-
rungswege der bAV sowie die Geschäftsführer-
und Vorstandsversorgung behandelt:

• Kommentierung des BetrAVG
• Kommentierung zu Spezialbereichen der bAV

(z.B. Gleichbehandlungsverpflichtung, Versor-
gungsausgleich, Betriebsübergang, Insol-
venzschutz)

• Behandlung der Durchführungswege (Direkt-
zusage, Unterstützungskassenzusage, Direkt-
versicherungszusage, Pensionskassenzusage,
Pensionsfondszusage, Versorgungsanwart-
schaften, Finanzierung und bilanzielle Ausla-
gerung von Pensionsverpflichtungen)

• Geschäftsführer- und Vorstandsversorgung

Vorteile auf einen Blick
• Gesamtdarstellung zu allen Bereichen der
• betriebliche Altersversorgung
• mit Geschäftsführer und Vorstandsversor-

gung
• Praxiskommentar

Zu den Autoren
Herausgeber und Autoren sind langjährig er-
fahrene Praktiker aus Anwaltschaft, Versiche-
rungswirtschaft und Rentenberatung.

Zielgruppe
Für in der bAV beratende Anwälte, Rentenbe-
rater, Versicherungsunternehmen, Arbeitgeber-
verbände und Gewerkschaften, Unternehmen
mit Versorgungseinrichtungen, Personalräte, Be-
triebsräte.

Herausgegeben von
Sebastian Uckermann, Rentenberater,
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt, 
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater und
Dr. Peter A. Doetsch, Rechtsanwalt und 
Mediator.

Bearbeitet von
Sebastian Uckermann, Rentenberater;
Dr. Achim Fuhrmanns, Rechtsanwalt;
Franz Ostermayer, Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater; Dr. Peter A. Doetsch, Rechts-
anwalt und Mediator; Björn Heilck, Rechts-
anwalt; Dr. Ingeborg Axler, Rechtsanwältin;
Christian Braun, Rechtsanwalt; Dr. Dirk
Classen, Rechtsanwalt; Frauke Classen,
Rechtsanwältin; Udo Eversloh, Rechts-
anwalt; Jochen Grünhagen, Rechtsanwalt;
Eva Susanne Hübner, Rechtsanwältin; 
Dr. Marco Keßler, Dipl.-Kaufmann; Detlef
Lülsdorf, Rentenberater;  Dr. Jochen
Sievers, Vorsitzender Richter am Landes-
arbeitsgericht; Dr. Stefan Simon, Rechts-
anwalt; PD Dr. Wolfram Türschmann 
Rentenberater; Gudrun Wagner-Jung, 
Dipl.-Finw.; Ralf Weißenfels, Dipl.-Betriebs-
wirt; Andreas Jakob, Rentenberater.

Mit freundlicher Unterstützung:

Kenston Pension GmbH 
Hohenzollernring 54
50672 Köln
Tel. +49 (0) 221 99 2222 3 - 0 
Fax +49 (0) 221 99 2222 3 - 50

info@kenston-pension.de 
www.kenston-pension.de
www.kenston-akademie.de

Kenston Pension

Zum Herausgeber des Newsletters:

Die Kenston Pension GmbH fungiert, in ihrer Funktion als gerichtlich zugelassene Rentenberatungskanzlei für die betriebliche Altersversorgung, 
als Rechts- und  Spezialdienstleister, der sich  ausschließlich auf die Themengebiete der  betrieblichen  Altersversorgung und der Zeitwertkonten 
konzentriert. 

Geschäftsführer der Kenston Pension GmbH ist Herr Sebastian Uckermann.

Herr Uckermann, gerichtlich zugelassener Rentenberater für die betriebliche Altersversorgung, ist neben seiner Tätigkeit für die Kenston Pension GmbH,
Leiter der KENSTON Unternehmensgruppe, Vorsitzender des Bundesverbandes der Rechtsberater für betriebliche Altersversorgung und Zeitwertkonten e.V.
sowie Autor zahlreicher Fachpublikationen auf dem Gebiet der betrieblichen Altersversorgung und der Zeitwertkonten. Darüber hinaus ist Herr Uckermann
Herausgeber eines Standardkommentars zur betrieblichen Altersversorgung im Beck-Verlag.

Herr Uckermann ist zudem in diesen  Themenbereichen als anerkannter Fachdozent für die rechts- und steuerberatenden  Berufe tätig.

Weitere Informationen zur Kenston  Pension GmbH erhalten Sie unter www.kenston-pension.de und www.kenston-akademie.de.

Bundesverband der Rechtsberater 
für betriebliche  Altersversorgung 
und Zeitwertkonten e.V.


